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Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungs-

bezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021

(BVAnpGBW2019/2020/2021)

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit diesem Gesetz soll eine Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in
den Jahren 2019, 2020 und 2021 erfolgen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die lineare Anpassung soll zum 1. Januar 2019 3,2 Prozent, zum 1. Januar 2020
weitere 3,2 Prozent und zum 1. Januar 2021 weitere 1,4 Prozent betragen. Die
Anwärtergrundbeträge sollen zum 1. Januar 2019 um 50 Euro und zum 1. Januar
2020 um weitere 50 Euro erhöht werden. 

C .  A l t e r n a t i v e n

Verschiedene Alternativen hinsichtlich des Zeitpunkts und Prozentsatzes der Be-
soldungs- und Versorgungsanpassung sind denkbar. Die vorgesehenen Regelun-
gen sehen eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder vom 2. März 2019 vor
und werden daher als sachgerechte Vorgehensweise angesehen.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Die Mehrausgaben für Besoldung und Versorgung gegenüber dem Jahr 2018 be-
tragen beim Land im Jahr 2019 rund 444,8 Millionen Euro, im Jahr 2020 rund
903,8 Millionen Euro und im Jahr 2021 rund 1.111,1 Millionen Euro. Die Mehr-
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kosten im kommunalen Bereich betragen rund 68,9 Millionen Euro im Jahr 2019,
rund 140,1 Millionen Euro im Jahr 2020 und rund 172,2 Millionen Euro im 
Jahr 2021. 

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht im Landesbereich ein einmaliger Erfüllungsaufwand
in Höhe von rund 75.000 Euro.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Der Gesetzentwurf betrifft nur einzelne dienstrechtliche Belange. Erhebliche Aus-
wirkungen auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse erge-
ben sich somit nicht. Von einem Nachhaltigkeitscheck konnte daher abgesehen
werden.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                                 Stuttgart, 2. Juli 2019
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf
eines Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Ba-
den-Württemberg 2019/2020/2021. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Land-
tags herbeizuführen. Die federführende Zuständigkeit liegt beim Ministerium für
Finanzen.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz über die Anpassung von 

Dienst- und Versorgungsbezügen in 

Baden-Württemberg 2019/2020/2021

(BVAnpGBW2019/2020/2021)

Artikel 1

Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes, 

3. die Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbezü-
gen des Landes und

4. die Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen.

Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
des Landes.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Absatz 1
genannten Personenkreis sowie für Empfängerinnen und
Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld und An-
spruchsberechtigte auf Alters- und Hinterbliebenengeld.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Besoldungsanpassung 2019

(1) Ab 1. Januar 2019 erhöhen sich 

1. um 3,2 Prozent

    a)  die Grundgehaltssätze,

    b)  die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBesGBW) an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen teilnehmen,
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    c)  der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

    d)  die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

    e)  die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 50 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

    a)  Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

    b)  Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 3

Besoldungsanpassung 2020

(1) Ab 1. Januar 2020 erhöhen sich 

1. um 3,2 Prozent

    a)  die Grundgehaltssätze,

    b)  die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teilnehmen,

    c)  der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

    d)  die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

    e)  die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 50 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

    a)  Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und
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    b)  Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 4

Besoldungsanpassung 2021

(1) Ab 1. Januar 2021 erhöhen sich um 1,4 Prozent

1. die Grundgehaltssätze,

2. die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teilnehmen,

3. der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

4. die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

5. die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

    a)  Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

    b)  Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 5

Versorgungsanpassung 2019

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 2 für die dort
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern
diese Grundlage der Versorgung sind.

(2) Die Erhöhung nach § 2 gilt weiterhin entsprechend für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
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findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent -
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW noch
für die Empfängerinnen und Empfänger eines Unter-
haltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinarent-
scheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in Satz 1
genannten Fällen werden die der Berechnung zugrunde
liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um den Fak-
tor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2019
um 62,43 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung
Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 LBesGBW
bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 6

Versorgungsanpassung 2020

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 3 für die dort
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern
diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung nach § 3 gilt weiterhin entsprechend für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW fin-
det bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent -
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar -
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in Satz 1
genannten Fällen werden die der Berechnung zugrunde
liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um den Fak-
tor 0,96 angepasst.
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(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2020
um 64,43 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung
Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 LBesGBW
bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 7

Versorgungsanpassung 2021

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 4 für die dort
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern
diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung nach § 4 gilt weiterhin entsprechend
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW fin-
det bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent -
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar -
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in Satz 1
genannten Fällen werden die der Berechnung zugrunde
liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um den Fak-
tor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2021
um 65,33 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung
Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundesbe-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6493

9

soldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 8

Anpassung des Alters- und Hinterbliebenengeldes
2019/2020/2021

Für das Alters- und Hinterbliebenengeld sind § 5 Absatz 1
bis 3, § 6 Absatz 1 bis 3 sowie § 7 Absatz 1 bis 3 ent -
sprechend anzuwenden.

§ 9

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung 2019

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht -
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW
gilt die Erhöhung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1; § 2 Ab-
satz 1 findet hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende
Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 10

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung 2020

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht -
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW
gilt die Erhöhung nach § 3 Absatz 1 Nummer 1; § 3 Ab-
satz 1 findet hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende
Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 11

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung 2021

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht -
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW
gilt die Erhöhung nach § 4 Absatz 1; § 4 Absatz 1 findet
hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.
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Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs -
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 184) geändert wor-
den ist, erhalten die aus dem Anhang 1 zu diesem Gesetz
ersichtliche Fassung.

Artikel 3

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg

In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1
Nummer 2 und 4 der Erschwerniszulagenverordnung Ba-
den-Württemberg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994),
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Novem-
ber 2018 (GBl. S. 377, 384) geändert worden ist, wird je-
weils die Angabe „3,44 Euro“ durch die Angabe „3,55
Euro“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. November 2018
(GBl. S. 377, 380) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „96,88 Euro“
durch die Angabe „99,98 Euro“ ersetzt.

    b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 1 wird die Angabe „0,91 Euro“
durch die Angabe „0,94 Euro“ ersetzt.

        bb) In Nummer 2 wird die Angabe „0,67 Euro“
durch die Angabe „0,69 Euro“ ersetzt.

    c)  In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2,70 Euro“
durch die Angabe „2,79 Euro“ ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,55 Euro“ durch die
Angabe „2,63 Euro“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,91 Euro“
durch die Angabe „0,94 Euro“ ersetzt.
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3. § 95 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,55 Euro“ durch die
Angabe „2,63 Euro“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,91 Euro“
durch die Angabe „0,94 Euro“ ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    a)  Die Angabe „42,19“ wird durch die Angabe
„43,54“ ersetzt.

    b)  Die Angabe „47,08“ wird durch die Angabe
„48,59“ ersetzt.

    c)  Die Angabe „52,20“ wird durch die Angabe
„53,87“ ersetzt.

    d)  Die Angabe „57,33“ wird durch die Angabe
„59,16“ ersetzt.

    e)  Die Angabe „63,43“ wird durch die Angabe
„65,46“ ersetzt.

    f)  Die Angabe „69,95“ wird durch die Angabe
„72,19“ ersetzt.

    g)  Die Angabe „78,65“ wird durch die Angabe
„81,17“ ersetzt.

    h)  Die Angabe „87,35“ wird durch die Angabe
„90,15“ ersetzt.

    i)   Die Angabe „77,58“ wird durch die Angabe
„80,06“ ersetzt.

    j)   Die Angabe „79,55“ wird durch die Angabe
„82,10“ ersetzt.

    k)  Die Angabe „89,87“ wird durch die Angabe
„92,75“ ersetzt.

    l)   Die Angabe „86,61“ wird durch die Angabe
„89,38“ ersetzt.

    m) Die Angabe „95,08“ wird durch die Angabe
„98,12“ ersetzt.

    n)  Die Angabe „100,53“ wird durch die Angabe
„103,75“ ersetzt.

    o)  Die Angabe „106,81“ wird durch die Angabe
„110,23“ ersetzt.

    p)  Die Angabe „112,71“ wird durch die Angabe
„116,32“ ersetzt.

    q)  Die Angabe „118,46“ wird durch die Angabe
„122,25“ ersetzt.

    r)  Die Angabe „124,43“ wird durch die Angabe
„128,41“ ersetzt.

    s)  Die Angabe „131,89“ wird durch die Angabe
„136,11“ ersetzt.

    t)   Die Angabe „154,99“ wird durch die Angabe
„159,95“ ersetzt.
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    u)  Die Angabe „161,56“ wird durch die Angabe
„166,73“ ersetzt.

    v)  Die Angabe „160,93“ wird durch die Angabe
„166,08“ ersetzt.

    w) Die Angabe „62,34“ wird durch die Angabe
„64,33“ ersetzt.

    x)  Die Angabe „75,94“ wird durch die Angabe
„78,37“ ersetzt.

    y)  Die Angabe „84,38“ wird durch die Angabe
„87,08“ ersetzt.

    z)  Die Angabe „96,87“ wird durch die Angabe
„99,97“ ersetzt.

Artikel 5

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs -
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, erhalten die aus dem Anhang 2
zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 6

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg
vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt durch
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe „3,55 Euro“
durch die Angabe „3,66 Euro“ ersetzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 1 wird die Angabe „3,46 Euro“ durch die
Angabe „3,88 Euro“ ersetzt.

    b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

        aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

               aaa)  Die Angabe „14,36 Euro“ wird durch die
Angabe „16,08 Euro“ ersetzt.

               bbb) Die Angabe „17,43 Euro“ wird durch die
Angabe „19,52 Euro“ ersetzt.

               ccc)  Die Angabe „21,65 Euro“ wird durch die
Angabe „24,25 Euro“ ersetzt.

               ddd) Die Angabe „27,89 Euro“ wird durch die
Angabe „31,24 Euro“ ersetzt.
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        bb) In Satz 2 wird die Angabe „5,57 Euro“ durch
die Angabe „6,24 Euro“ ersetzt.

Artikel 7

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes Baden-Württemberg in 2020

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „99,98 Euro“
durch die Angabe „103,18 Euro“ ersetzt.

    b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

        aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „0,94 Euro“
durch die Angabe „0,97 Euro“ ersetzt.

        bb) In Nummer 2 wird die Angabe „0,69 Euro“
durch die Angabe „0,71 Euro“ ersetzt.

    c)  In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2,79 Euro“
durch die Angabe „2,88 Euro“ ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,63 Euro“ durch die
Angabe „2,71 Euro“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,94 Euro“
durch die Angabe „0,97 Euro“ ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,63 Euro“ durch die
Angabe „2,71 Euro“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,94 Euro“
durch die Angabe „0,97 Euro“ ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    a)  Die Angabe „43,54“ wird durch die Angabe
„44,93“ ersetzt.

    b)  Die Angabe „48,59“ wird durch die Angabe
„50,14“ ersetzt.

    c)  Die Angabe „53,87“ wird durch die Angabe
„55,59“ ersetzt.

    d)  Die Angabe „59,16“ wird durch die Angabe
„61,05“ ersetzt.

    e)  Die Angabe „65,46“ wird durch die Angabe
„67,55“ ersetzt.

    f)  Die Angabe „72,19“ wird durch die Angabe
„74,50“ ersetzt.
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    g)  Die Angabe „81,17“ wird durch die Angabe
„83,77“ ersetzt.

    h)  Die Angabe „90,15“ wird durch die Angabe
„93,03“ ersetzt.

    i)   Die Angabe „80,06“ wird durch die Angabe
„82,62“ ersetzt.

    j)   Die Angabe „82,10“ wird durch die Angabe
„84,73“ ersetzt.

    k)  Die Angabe „92,75“ wird durch die Angabe
„95,72“ ersetzt.

    l)   Die Angabe „89,38“ wird durch die Angabe
„92,24“ ersetzt.

    m) Die Angabe „98,12“ wird durch die Angabe
„101,26“ ersetzt.

    n)  Die Angabe „103,75“ wird durch die Angabe
„107,07“ ersetzt.

    o)  Die Angabe „110,23“ wird durch die Angabe
„113,76“ ersetzt.

    p)  Die Angabe „116,32“ wird durch die Angabe
„120,04“ ersetzt.

    q)  Die Angabe „122,25“ wird durch die Angabe
„126,16“ ersetzt.

    r)  Die Angabe „128,41“ wird durch die Angabe
„132,52“ ersetzt.

    s)  Die Angabe „136,11“ wird durch die Angabe
„140,47“ ersetzt.

    t)   Die Angabe „159,95“ wird durch die Angabe
„165,07“ ersetzt.

    u)  Die Angabe „166,73“ wird durch die Angabe
„172,07“ ersetzt.

    v)  Die Angabe „166,08“ wird durch die Angabe
„171,39“ ersetzt.

    w) Die Angabe „64,33“ wird durch die Angabe
„66,39“ ersetzt.

    x)  Die Angabe „78,37“ wird durch die Angabe
„80,88“ ersetzt.

    y)  Die Angabe „87,08“ wird durch die Angabe
„89,87“ ersetzt.

    z)  Die Angabe „99,97“ wird durch die Angabe
„103,17“ ersetzt.
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Artikel 8

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 10, 12, 13 und 15 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg vom 9. November
2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 5 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus dem
Anhang 3 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 9

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Baden-Württemberg

In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1
Nummer 2 und 4 der Erschwerniszulagenverordnung Ba-
den-Württemberg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994),
die zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird jeweils die Angabe „3,66 Euro“ durch die
Angabe „3,71 Euro“ ersetzt.

Artikel 10

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes Baden-Württemberg in 2021

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „103,18 Euro“
durch die Angabe „104,62 Euro“ ersetzt.

    b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 1 wird die Angabe „0,97 Euro“
durch die Angabe „0,98 Euro“ ersetzt.

        bb) In Nummer 2 wird die Angabe „0,71 Euro“
durch die Angabe „0,72 Euro“ ersetzt.

    c)  In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2,88 Euro“
durch die Angabe „2,92 Euro“ ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,71 Euro“ durch die
Angabe „2,75 Euro“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,97 Euro“
durch die Angabe „0,98 Euro“ ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,71 Euro“ durch die
Angabe „2,75 Euro“ ersetzt.
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    b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,97 Euro“
durch die Angabe „0,98 Euro“ ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    a)  Die Angabe „44,93“ wird durch die Angabe
„45,56“ ersetzt.

    b)  Die Angabe „50,14“ wird durch die Angabe
„50,84“ ersetzt.

    c)  Die Angabe „55,59“ wird durch die Angabe
„56,37“ ersetzt.

    d)  Die Angabe „61,05“ wird durch die Angabe
„61,90“ ersetzt.

    e)  Die Angabe „67,55“ wird durch die Angabe
„68,50“ ersetzt.

    f)  Die Angabe „74,50“ wird durch die Angabe
„75,54“ ersetzt.

    g)  Die Angabe „83,77“ wird durch die Angabe
„84,94“ ersetzt.

    h)  Die Angabe „93,03“ wird durch die Angabe
„94,33“ ersetzt.

    i)   Die Angabe „82,62“ wird durch die Angabe
„83,78“ ersetzt.

    j)   Die Angabe „84,73“ wird durch die Angabe
„85,92“ ersetzt.

    k)  Die Angabe „95,72“ wird durch die Angabe
„97,06“ ersetzt.

    l)   Die Angabe „92,24“ wird durch die Angabe
„93,53“ ersetzt.

    m) Die Angabe „101,26“ wird durch die Angabe
„102,68“ ersetzt.

    n)  Die Angabe „107,07“ wird durch die Angabe
„108,57“ ersetzt.

    o)  Die Angabe „113,76“ wird durch die Angabe
„115,35“ ersetzt.

    p)  Die Angabe „120,04“ wird durch die Angabe
„121,72“ ersetzt.

    q)  Die Angabe „126,16“ wird durch die Angabe
„127,93“ ersetzt.

    r)  Die Angabe „132,52“ wird durch die Angabe
„134,38“ ersetzt.

    s)  Die Angabe „140,47“ wird durch die Angabe
„142,44“ ersetzt.

    t)   Die Angabe „165,07“ wird durch die Angabe
„167,38“ ersetzt.

    u)  Die Angabe „172,07“ wird durch die Angabe
„174,48“ ersetzt.
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    v)  Die Angabe „171,39“ wird durch die Angabe
„173,79“ ersetzt.

    w) Die Angabe „66,39“ wird durch die Angabe
„67,32“ ersetzt.

    x)  Die Angabe „80,88“ wird durch die Angabe
„82,01“ ersetzt.

    y)  Die Angabe „89,87“ wird durch die Angabe
„91,13“ ersetzt.

    z)  Die Angabe „103,17“ wird durch die Angabe
„104,61“ ersetzt.

Artikel 11

Berechnungsvorschriften 

Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruch-
teile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 12

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019
in Kraft, soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Artikel 1 §§ 3, 6 und 10 sowie Artikel 5 bis 7 treten
am 1. Januar 2020 in Kraft.

(3) Artikel 1 §§ 4, 7 und 11 sowie Artikel 8 bis 10 treten
am 1. Januar 2021 in Kraft.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.768,23
B 2 7.862,02
B 3 8.325,09
B 4 8.810,07
B 5 9.366,50
B 6 9.891,95
B 7 10.403,09
B 8 10.935,78
B 9 11.597,22
B 10 13.651,32
B 11 14.180,71

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2019
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.242,89
A 9 bis A 11 1.298,78
A 12 1.443,53
A 13 1.476,46

1.512,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2019 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 147,62

für das erste und zweite Kind jeweils 129,07
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 389,68

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 67,42

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. Januar 2019

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2019

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 241,89
§ 45 Absatz 1 365,83

Absatz 2 182,92
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 22,32
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 87,33
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 97,03
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 97,03

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 76,87

3 41,68
A 6 1 41,68
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 145,59
A 9 1 und 4 310,42

5 145,59
A 10 1 113,51
A 11 3 216,26
A 12 2 180,30
A 13 4 121,94

5 216,26
9 und 10 315,42

A 14 1 und 3 216,26
A 15 1 216,26

6 144,18
7 360,36
8 365,83

A 16 7 241,89

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 365,83
R 2 4 bis 10 365,83
R 3 1 und 5 365,83

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 41,68
A 9 (kw) 1 310,42
A 11 (kw) 4 216,26
A 13 (kw) 4 216,26

6 121,94
A 14 (kw) 2 und 4 216,26

3 317,93
A 15 (kw) 1 144,18

2 452,40
3 564,49
4 216,26
6 x 360,36

B 3 (kw) 1 288,30
R 1 (kw) 1 239,11
R 2 (kw) 1 239,11
x: Gültig ab 1. März 2019 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2019

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 15,39
A 9 bis A 12 21,13
A 13 bis A 16 29,13

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 19,66
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 24,33
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 28,91
Beamte des höheren Dienstes 33,78

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.984,81
B 2 8.113,60
B 3 8.591,49
B 4 9.091,99
B 5 9.666,23
B 6 10.208,49
B 7 10.735,99
B 8 11.285,72
B 9 11.968,33
B 10 14.088,16
B 11 14.634,49

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2020
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.292,89
A 9 bis A 11 1.348,78
A 12 1.493,53
A 13 1.526,46

1.562,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2020 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 152,34

für das erste und zweite Kind jeweils 133,20
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 402,15

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 69,58

Gültig ab 1. Januar 2020

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2020

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 249,63
§ 45 Absatz 1 377,54

Absatz 2 188,77
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 23,03
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 90,12
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 100,13
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 100,13

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 79,33

3 43,01
A 6 1 43,01
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 150,25
A 9 1 und 4 320,35

5 150,25
A 10 1 117,14
A 11 3 223,18
A 12 2 186,07
A 13 4 125,84

5 223,18
9 und 10 325,51

A 14 1 und 3 223,18
A 15 1 223,18

6 148,79
7 371,89
8 377,54

A 16 7 249,63

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 377,54
R 2 4 bis 10 377,54
R 3 1 und 5 377,54

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 43,01
A 9 (kw) 1 320,35
A 11 (kw) 4 223,18
A 13 (kw) 4 223,18

6 125,84
A 14 (kw) 2 und 4 223,18

3 328,10
A 15 (kw) 1 148,79

2 466,88
3 582,55
4 223,18
6 371,89

B 3 (kw) 1 297,53
R 1 (kw) 1 246,76
R 2 (kw) 1 246,76

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2020

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 15,88
A 9 bis A 12 21,81
A 13 bis A 16 30,06

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 20,29
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 25,11
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 29,84
Beamte des höheren Dienstes 34,86

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 7.082,60
B 2 8.227,19
B 3 8.711,77
B 4 9.219,28
B 5 9.801,56
B 6 10.351,41
B 7 10.886,29
B 8 11.443,72
B 9 12.135,89
B 10 14.285,39
B 11 14.839,37

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2021
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(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2021 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 154,47

für das erste und zweite Kind jeweils 135,06
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 407,78

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 70,55

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2021

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 253,12
§ 45 Absatz 1 382,83

Absatz 2 191,41
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 23,35
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 91,38
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 101,53
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 101,53

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 80,44

3 43,61
A 6 1 43,61
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 152,35
A 9 1 und 4 324,83

5 152,35
A 10 1 118,78
A 11 3 226,30
A 12 2 188,67
A 13 4 127,60

5 226,30
9 und 10 330,07

A 14 1 und 3 226,30
A 15 1 226,30

6 150,87
7 377,10
8 382,83

A 16 7 253,12

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 382,83
R 2 4 bis 10 382,83
R 3 1 und 5 382,83

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 43,61
A 9 (kw) 1 324,83
A 11 (kw) 4 226,30
A 13 (kw) 4 226,30

6 127,60
A 14 (kw) 2 und 4 226,30

3 332,69
A 15 (kw) 1 150,87

2 473,42
3 590,71
4 226,30
6 377,10

B 3 (kw) 1 301,70
R 1 (kw) 1 250,21
R 2 (kw) 1 250,21

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2021

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 16,10
A 9 bis A 12 22,12
A 13 bis A 16 30,48

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 20,57
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 25,46
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 30,26
Beamte des höheren Dienstes 35,35

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Ergebnis der Verhandlungen der
Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder
vom 2. März 2019 zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger so-
wie Empfängerinnen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld über-
tragen werden. 

2. Wesentlicher Inhalt

Nach § 16 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) und 
§ 11 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
sind die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger sowie der Empfängerinnen und Empfän-
ger von Alters- und Hinterbliebenengeld und der Anspruchsberechtigten auf Al-
ters- und Hinterbliebenengeld regelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen. Dies gilt auch für die
Kürzungsbeträge nach § 101 LBeamtVGBW.

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sind zuletzt durch das Gesetz über die An-
passung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2017/2018
vom 7. November 2017 (GBl. S. 565) angepasst worden. 

Die Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Län-
der haben am 2. März 2019 eine Anpassung der Entgelte zum 1. Januar 2019 um
ein Gesamtvolumen von 3,2 Prozent vereinbart (lineare Erhöhung von 3,01 Pro-
zent, mindestens jedoch um 100 Euro pro Monat, überproportionale Anhebung in
der Stufe 1 um 4,5 Prozent). Zum 1. Januar 2020 wurde eine Anpassung der Ent-
gelte um ein Gesamtvolumen von weiteren 3,2 Prozent vereinbart (lineare Er-
höhung von 3,12 Prozent, mindestens jedoch um 90 Euro pro Monat, überpropor-
tionale Anhebung in der Stufe 1 um 4,3 Prozent). Zum 1. Januar 2021 wurde eine
Anpassung der Entgelte um ein Gesamtvolumen von weiteren 1,4 Prozent verein-
bart (lineare Erhöhung von 1,29 Prozent, mindestens jedoch um 50 Euro pro Mo-
nat, überproportionale Anhebung in der Stufe 1 um 1,8 Prozent). Die monatlichen
Ausbildungsentgelte sowie die Tarifentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten
werden ab dem 1. Januar 2019 um einen Festbetrag in Höhe von 50 Euro sowie ab
dem 1. Januar 2020 um einen weiteren Festbetrag in Höhe von 50 Euro erhöht.
Daneben wurden weitere strukturelle Verbesserungen vereinbart (insbesondere
neue Entgelttabellen für den Pflegebereich und für den Sozial- und Erziehungs-
dienst, Verbesserungen bei Ein- und Höhergruppierungen, Anhebung der An -
gleichungszulage für Lehrkräfte von 30 Euro auf 105 Euro, Aufspaltung der Ent-
geltgruppe 9 in die Entgeltgruppe 9 a und 9 b).

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Tarifergebnis zeitgleich und sys -
temgerecht auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden. Mit Blick auf
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Abstandsgebot als her-
gebrachtem Grundsatz des Berufsbeamtentums (vergleiche zum Beispiel Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Mai 2017 – 2 BvR 883/14 und 
2 BvR 905/14) können die im Tarifbereich vereinbarten Mindestbeträge und die
überproportionale Steigerung der Stufe 1 nicht eins zu eins auf die Besoldung
übertragen werden, weil hiermit eine Einebnung der Abstände der Besoldungs-
gruppen zueinander einherginge. Das im Tarifbereich für die einzelnen Jahre je-
weils vereinbarte Gesamtvolumen soll daher insgesamt durch entsprechende li-
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neare Steigerungen übertragen werden. Die im Tarifbereich vereinbarten, oben
aufgeführten weiteren strukturellen Verbesserungen sind tarifbereichsspezifisch.
Sie haben keine Entsprechung im Bereich der Besoldung, weshalb eine systemge-
rechte Übertragung dieser strukturellen Maßnahmen nicht möglich ist. Eine zu-
sätzliche lineare Steigerung der Besoldung und Versorgung angesichts dieser
Verbesserungen ist mit Bedacht auf die tarifspezifische Natur der Vereinbarungen
und der systematischen Unterschiede zwischen der Besoldung und dem Tarifbe-
reich nicht angezeigt.

Die Besoldung und Versorgung soll im Jahr 2019 linear um 3,2 Prozent erhöht
werden. Die Anwärtergrundbeträge sollen um 50 Euro erhöht werden. Die Er-
höhung soll für alle Besoldungsgruppen sowie für die Anwärterinnen und Anwär-
ter einheitlich zum 1. Januar 2019 und somit zeitgleich zu den Anpassungen im
Tarifbereich erfolgen.

Die Besoldung und Versorgung soll im Jahr 2020 linear um weitere 3,2 Prozent
erhöht werden. Die Anwärtergrundbeträge sollen um weitere 50 Euro erhöht wer-
den. Die Erhöhung soll für alle Besoldungsgruppen sowie für die Anwärterinnen
und Anwärter einheitlich zum 1. Januar 2020 und somit wiederum zeitgleich zu
den Anpassungen im Tarifbereich erfolgen.

Im Jahr 2021 soll die Besoldung und Versorgung linear um weitere 1,4 Prozent
erhöht werden. Die Erhöhung soll für alle Besoldungsgruppen einheitlich zum 
1. Januar 2021 und somit wiederum zeitgleich zu den Anpassungen im Tarifbe-
reich erfolgen.

3. Verfassungsrechtliche Ausführungen

Das Alimentationsniveau in Baden-Württemberg ist unter Einbeziehung der Re-
gelungen dieses Gesetzentwurfes mit Artikel 33 Absatz 5 GG und den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation vereinbar.

Mit Urteil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u. a. – hat das Bundesverfassungsge-
richt die Kriterien konkretisiert, nach denen die Besoldung der Richterinnen und
Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf ihre Vereinbarkeit mit
dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation zu überprüfen ist. Die dabei
aufgestellten Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss
vom 17. November 2015 – 2 BvL 19/09 u. a. – als auf die Besoldung in der Besol-
dungsordnung A übertragbar angesehen.

Auf einer ersten Prüfungsstufe sind fünf Parameter mit indizieller Bedeutung her-
anzuziehen; die Vermutung für eine verfassungswidrige Unteralimentation be-
steht, wenn mindestens drei davon erfüllt sind. Die Parameter sind eine deutliche
Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung der Tarifer-
gebnisse für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, des Nominallohnindex, des
Verbraucherpreisindex sowie ein systeminterner Besoldungsvergleich und ein
Quervergleich mit der Besoldung des Bundes beziehungsweise der anderen Bun-
desländer. 

Eine deutliche Differenz in oben aufgeführtem Sinne liegt nach dem oben aufge-
führten Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Regel vor, wenn die Diffe-
renz zwischen der Entwicklung der Tarifergebnisse einerseits und der Besol-
dungsentwicklung andererseits mehr als 5 Prozent des Indexwertes der erhöhten
Besoldung beträgt. Gleiches gilt bei der Betrachtung des Nominallohnindex und
des Verbraucherpreisindex. Betrachtungszeitraum ist jeweils die Entwicklung
über einen Zeitraum von 15 Jahren inklusive des zu prüfenden Kalenderjahres.
Beim systeminternen Besoldungsvergleich liegt ein Indiz für einen Verstoß in der
Regel bei einer Abschmelzung der Abstände zwischen zwei vergleichbaren Be-
soldungsgruppen um mindestens 10 Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren
vor. Eine erhebliche Gehaltsdifferenz zum Durchschnitt der Bezüge der jeweili-
gen Besoldungsgruppe im Bund und bei den anderen Bundesländern ist dann an-
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zunehmen, wenn das maßgebliche jährliche Bruttoeinkommen einschließlich et-
waiger Sonderzahlungen um mindestens 10 Prozent unter dem Durchschnitt des
Bundes und der Bundesländer im gleichen Zeitraum liegt.

Auf einer zweiten Prüfungsstufe kann die sich aus der ersten Prüfungsstufe erge-
bende Vermutung durch Berücksichtigung weiterer Kriterien im Rahmen einer
Gesamtabwägung widerlegt oder weiter erhärtet werden. Auf einer dritten Prü-
fungsstufe ist gegebenenfalls eine Abwägung mit kollidierenden verfassungs-
rechtlichen Wertentscheidungen wie dem Verbot der Neuverschuldung herbeizu-
führen; im Ausnahmefall kann eine Unteralimentation verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt werden.

Das BVAnpGBW 2019/2020/2021 regelt die Besoldungs- und Versorgungsan-
passung für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Die Ermittlungen zu den oben aufge-
führten fünf Parametern haben daher bezogen auf das Kalenderjahr 2019 zu erfol-
gen. Eine Berechnung für die Jahre 2020 und 2021 ist nicht möglich, weil die sta-
tistischen Daten zur Entwicklung des Nominallohnindex und des Verbraucher-
preisindex sowie die Besoldungshöhe beim Bund und den übrigen Bundesländern
für die Jahre 2020 und 2021 nicht valide vorhergesagt werden können. Nachdem
der Nominallohnindex und der Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr 2019
noch nicht vorliegen, wird zur Ermittlung dieser Indizes der jeweilige Steige-
rungswert des Jahres 2018 auch für das Jahr 2019 angesetzt.

Besoldungsentwicklung bezogen auf das Prüfjahr 2019

Die Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen in Baden-
Württemberg ist für den hier zu betrachtenden Zeitraum der Jahre 2005 bis 2019
nachfolgend angegeben. 

Die Grundgehaltssätze wurden durch Artikel 1 §§ 4 und 8 BV AnpG 2008 vom
11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) zum 1. Januar 2008 um 1,5 Prozent und zum 
1. August/1. November 2008 um 1,4 Prozent, durch §§ 2 und 3 BVAnpGBW
2009/2010 vom 19. Oktober 2009 (GBl. S. 487) zum 1. März 2009 um 3,0 Pro-
zent und zum 1. März 2010 um 1,2 Prozent, durch § 2 BVAnpGBW 2011 vom 
15. März 2011 (GBl. S. 103) zum 1. April 2011 um 2,0 Prozent, durch Artikel 1 
§ 2 BVAnpGBW 2012 vom 14. Februar 2012 (GBl. S. 28) zum 1. März/1. August
2012 um 1,2 Prozent, durch Artikel 1 §§ 2 und 3 BVAnpGBW 2013/2014 vom
16. Juli 2013 (GBl. S. 185) zum 1. Juli/1. Oktober 2013 beziehungsweise zum 
1. Januar 2014 um 2,45 Prozent und zum 1. Juli/1. Oktober 2014 beziehungsweise
zum 1. Januar 2015 um 2,75 Prozent, durch Artikel 1 §§ 2 und 3 BVAnpGBW
2015/2016 vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 663) zum 1. März/1. Juli/1. November
2015 um 1,9 Prozent und zum 1. März/1. Juli/1. November 2016 um 2,1 Prozent
sowie durch Artikel 1 §§ 2 und 3 BVAnpGBW 2017/2018 vom 7. November
2017 (GBl. S. 565) zum 1. März 2017 um 1,8 Prozent und zum 1. Juli 2018 um
2,675 Prozent erhöht. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Grund -
gehaltssätze zum 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent, zum 1. Januar 2020 um weitere
3,2 Prozent sowie zum 1. Januar 2021 um weitere 1,4 Prozent erhöht werden.

Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2007 vom 12. Februar 2007 (GBl. S. 105) er-
folgte eine Reduzierung der Höhe der Sonderzahlungen von 63,96 Prozent auf
50,04 Prozent zum 1. Januar 2008. Durch das Gesetz zur Integration der Sonder-
zahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 und zur Än-
derung weiterer Rechtsvorschriften vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) wur-
den die verbleibenden Sonderzahlungen in die Besoldung integriert.

Aufgrund der oben aufgeführten Besoldungsanpassungen und der Reduzierung
der Höhe der Sonderzahlungen ergibt sich für den Zeitraum 2005 bis 2019 nach-
folgende Besoldungsentwicklung.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6493

42

Entwicklung der Tarifergebnisse für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
der Länder bezogen auf das Prüfjahr 2019

Die Entwicklung der Tarifergebnisse gemäß der in den jeweiligen Tarifabschlüssen
vereinbarten linearen Entgeltsteigerungen ist in der folgenden Tabelle angegeben:

Jahr Besoldungsentwicklung 
Steigerung 
Prozentsatz Index 

Basisjahr 2004 – 100 

2005 – 100 

2006 – 100 

2007 – 100 

2008 -1,11 

1,5 
1,4 

98,9 
100,38 
101,78 

2009 3,0 104,84 

2010 1,2 106,10 

2011 2,0 108,22 

2012 1,2 109,52 

2013 2,45 112,20 

2014 2,75 115,29 

2015 1,9 117,48 

2016 2,1 119,94 

2017 1,8 122,10 

2018 2,675 125,37 

2019 3,2 129,38 
 1 Auswirkung der Reduzierung der Sonderzahlung.  

Jahr Tarifentwicklung 
Steigerung 
Prozentsatz Index 

Basisjahr 2004 – 100 

2005 – 100 

2006 – 100 

2007 – 100 

2008 2,9 102,90 

2009 3,0 105,98 

2010 1,2 107,25 

2011 1,5 108,86 

2012 1,9 110,93 

2013 2,65 113,87 

2014 2,95 117,23 

2015 2,1 119,69 

2016 2,3 122,45 

2017 2,0 124,89 

2018 2,35 127,83 

2019 3,01 131,68 
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Entwicklung des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex bezogen auf
das Prüfjahr 2019

Die Entwicklung der beiden Indizes für Baden-Württemberg ist in der nachfol-
genden Tabelle angegeben. Quelle bezüglich des Nominallohnindex sind aktuelle
Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Die Entwicklung des
Verbraucherpreisindex ist der entsprechenden Statistik des Statistischen Landes-
amts Baden-Württemberg entnommen. Nachdem der Nominallohnindex und der
Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr 2019 noch nicht vorliegen, wird zur
Ermittlung dieser Indizes der jeweilige Steigerungswert des Jahres 2018 auch für
das Jahr 2019 angesetzt.

Berechnung der ersten drei Parameter

Die Berechnung der ersten drei Parameter hat anhand der hierzu vom Bundesver-
fassungsgericht vorgegebenen Formel zu erfolgen (vgl. Randnummer 144 in dem
oben aufgeführten Urteil vom 5. Mai 2015 beziehungsweise Randnummer 127 in
dem oben aufgeführten Beschluss vom 17. November 2015):

[100 + x] - [100 + y]
________________________________

[100 + y]

Danach stellt sich die Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifergebnisse,
des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex (100 + x) einerseits und
der Besoldungsentwicklung andererseits (100 + y) in Relation zur Besoldungsent-
wicklung wie folgt dar:

Jahr Nominallohnentwicklung 
Baden-Württemberg 

Verbraucherpreisentwicklung 
Baden-Württemberg 

Steigerung 
Prozentsatz Index Steigerung 

Prozentsatz Index 

Basisjahr 
2004 

– 100 – 100 

2005 0,4 100,40 1,2 101,20 
2006 1,5 101,90 1,7 102,92 
2007 1,6 103,53 2,2 105,18 
2008 3,0 106,64 2,6 107,91 

2009 -1,6 104,93 0,2 108,13 
2010 3,5 108,60 1,1 109,32 
2011 4,1 113,06 2,1 111,62 
2012 3,2 116,68 1,8 113,62 
2013 0,7 117,49 1,3 115,10 
2014 2,4 120,31 0,9 116,14 

2015 2,4 123,20 0,2 116,37 
2016 2,1 125,79 0,4 116,84 
2017 2,4 128,81 1,8 118,94 
2018 3,1 132,80 2,1 121,44 
2019 3,11 136,92 2,11 123,99 

 1 Der Steigerungssatz für 2019 liegt noch nicht vor. Es wurde der Steigerungssatz  
   des Jahres 2018 auch für das Jahr 2019 angesetzt. 

x 100
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Die Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifergebnisse, des Nominallohnin-
dex und des Verbraucherpreisindex einerseits und der Besoldungsentwicklung an-
dererseits beträgt damit in Relation zur Besoldungsentwicklung im Zeitraum 2005
bis 2019 1,77 Prozent bezogen auf die Tarifergebnisse, 5,82 Prozent bezogen auf
den Nominallohnindex und -4,16 Prozent bezogen auf die Verbraucherpreisent-
wicklung.

Somit ergibt sich aus den ersten drei Parametern für das Prüfjahr 2019 lediglich
hinsichtlich des Vergleichs mit dem Nominallohnindex ein Indiz für eine Unter-
alimentation, worauf bei der unten folgenden Gesamtabwägung zu den fünf Para-
metern eingegangen wird.

Vierter Parameter: Systeminterner Vergleich

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. Mai 2015 hinsichtlich
des systeminternen Vergleichs zu Nordrhein-Westfalen die Grundgehaltssätze der
Besoldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 (jeweils Endstufe) mit der Besoldungs-
gruppe R 1 (Endstufe) verglichen. Für Baden-Württemberg ergibt sich bei diesem
Vergleich der Summe der Grundgehälter im Jahr 2014 zu der Summe der Grund-
gehälter im Jahr 2019 unter Einbeziehung der Regelungen dieses Gesetzentwur-
fes, dass eine nennenswerte Abschmelzung der Abstände zwischen der Be -
soldungsgruppe R 1 und den Besoldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 jeweils nicht
gegeben ist. So betrug der Abstand zwischen R 1 und A 5 im Jahr 2014 rund 
59,3 Prozent, im Jahr 2019 beträgt der Abstand rund 59,2 Prozent. Der Abstand
zwischen R 1 und A 9 beträgt im Jahr 2014 rund 48,6 Prozent, im Jahr 2019 be-
trägt der Abstand rund 49,1 Prozent. Der Abstand zwischen R 1 und A 13 beträgt
im Jahr 2014 rund 22,0 Prozent, im Jahr 2019 beträgt der Abstand ebenfalls rund
22,0 Prozent. Auch beim Vergleich weiterer Besoldungsgruppen liegt eine nen-
nenswerte Abschmelzung nicht vor. 

Bei der Betrachtung der Abstände der Besoldungsgruppen zueinander ist auch der
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Mai 2017 – 2 BvL 883/14, 
2 BvR 905/14 – zu beachten. Danach stellt das Abstandsgebot einen eigenständi-
gen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums dar, der in enger Anbin-
dung zum Alimentationsprinzip und zum Leistungsgrundsatz steht. Das Ab-
standsgebot untersagt dem Besoldungsgesetzgeber ungeachtet seines weiten Ge-
staltungsspielraums, den Abstand zwischen verschiedenen Besoldungsgruppen
dauerhaft einzuebnen, soweit der Gesetzgeber nicht in dokumentierter Art und
Weise von seiner Befugnis zur Neueinschätzung der Ämterwertigkeit und Neu-
strukturierung des Besoldungsgefüges Gebrauch macht. Zur Wahrung der Strin-
genz des gesamten Besoldungssystems ist es erforderlich, dass die unterschied -
liche Wertigkeit der Ämter auch in sämtlichen einander entsprechenden (Erfah-
rungs-)Stufen abgebildet wird. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Be-
soldung für alle Besoldungsgruppen, und – wo vorhanden – in allen (Erfahrungs-)
Stufen, zum selben Zeitpunkt und in identischer prozentualer Höhe linear gestei-
gert werden. Hiermit ist eine Veränderung der Abstände nicht verbunden, das be-
stehende Abstandsgefüge bleibt durchgängig gewahrt. 

Aus dem vierten Parameter ergibt sich somit für das Prüfjahr 2019 kein Indiz für
eine Verfassungswidrigkeit der Alimentation.

Fünfter Parameter: Vergleich mit der Besoldung beim Bund und den anderen
Bundesländern

Die Höhe der Besoldung beim Bund und den übrigen Bundesländern liegt für das
Jahr 2019 noch nicht vor. Entsprechende Daten werden regelmäßig zu Beginn des
jeweiligen Folgejahres erhoben. Hilfsweise erfolgt daher ein Vergleich der Bezü-
ge im Bund und bei den übrigen Bundesländern anhand der Daten für das Kalen-
derjahr 2018 (Summe Jahresbesoldung 2018 mit Grundgehalt aus Endstufe, allge-
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meiner Stellenzulage, Einmalzahlungen und Sonderzahlungen; ohne Amtszu-
lagen, familienbezogene Besoldungsbestandteile sowie alle sonstigen Besol-
dungsbestandteile). Die Daten für 2018 sind in der folgenden Tabelle angegeben.
Bei dieser Betrachtung ergibt sich, dass die Besoldung in Baden-Württemberg je-
weils über dem Durchschnitt der Besoldungshöhe des Bundes und der übrigen
Bundesländer lag. Wenngleich die Daten für 2019 noch nicht vorliegen, kann da-
von ausgegangen werden, dass auch für 2019 beim fünften Parameter keine Ver-
mutung für eine verfassungswidrige Unteralimentation vorliegen würde, weil Ba-
den-Württemberg bezüglich des Kalenderjahres 2018 über dem Durchschnitt liegt
und das tabellenwirksame Gesamtvolumen des Tarifergebnisses zeitgleich zum 
1. Januar für 2019 übernommen werden soll.

BesGr 
Durchschnitt  

Besoldung 2018 
Bund/Länder 

Besoldung 2018 
BW 

Abweichung BW 
ggü. 

Bund/Länder 
absolut 

Abweichung BW 
ggü. Bund/Länder 

in Prozent 

A 5 31.617,88 € 33.171,82 € 1.553,94 € 4,91 % 

A 6 33.141,84 € 34.128,94 € 987,10 € 2,98 % 
A 7 35.287,13 € 35.844,94 € 557,81 € 1,58 % 
A 8 38.274,79 € 38.849,92 € 575,13 € 1,50 % 

A 9 m.D. 41.214,16 € 41.979,52 € 765,36 € 1,86 % 
A 9 g.D. 41.308,70 € 42.090,82 € 782,12 € 1,89 % 

A 10 45.985,58 € 46.662,58 € 677,00 € 1,47 % 

A 11 50.987,18 € 51.879,52 € 892,34 € 1,75 % 
A 12 56.056,98 € 57.015,84 € 958,86 € 1,71 % 
A 13 62.146,15 € 63.245,52 € 1.099,37 € 1,77 % 
A 14 67.613,82 € 68.794,38 € 1.180,56 € 1,75 % 
A 15 76.305,12 € 77.675,10 € 1.369,98 € 1,80 % 
A 16 84.961,71 € 86.527,56 € 1.565,85 € 1,84 % 

B 1 75.785,56 € 77.675,10 € 1.889,54 € 2,49 % 
B 2 88.494,70 € 90.228,00 € 1.733,30 € 1,96 % 
B 3 93.692,54 € 95.542,38 € 1.849,84 € 1,97 % 
B 4 99.136,15 € 101.108,22 € 1.972,07 € 1,99 % 
B 5 105.381,80 € 107.494,08 € 2.112,28 € 2,00 % 
B 6 111.282,06 € 113.524,32 € 2.242,26 € 2,01 % 

B 7 117.018,32 € 119.390,34 € 2.372,02 € 2,03 % 
B 8 122.998,63 € 125.503,80 € 2.505,17 € 2,04 % 
B 9 130.343,49 € 133.094,82 € 2.751,33 € 2,11 % 

B 10 153.381,74 € 156.668,46 € 3.286,72 € 2,14 % 
B 11 160.848,12 € 162.744,00 € 1.895,88 € 1,18 % 
R 1 78.284,70 € 79.687,02 € 1.402,32 € 1,79 % 

R 2 85.333,65 € 86.894,22 € 1.560,57 € 1,83 % 
R 3 93.765,46 € 95.542,38 € 1.776,92 € 1,90 % 
R 4 99.209,57 € 101.108,22 € 1.898,65 € 1,91 % 
R 5 105.454,58 € 107.494,08 € 2.039,50 € 1,93 % 
R 6 111.354,67 € 113.524,32 € 2.169,65 € 1,95 % 
R 7 117.091,60 € 119.390,34 € 2.298,74 € 1,96 % 

R 8 123.071,23 € 125.503,80 € 2.432,57 € 1,98 % 
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Gesamtabwägung zu den fünf Parametern

Die obigen Angaben zeigen, dass in Baden-Württemberg bei vier der fünf vom
Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Parameter ein Indiz für eine evidente
Missachtung des Alimentationsgebotes bezogen auf das Jahr 2019 deutlich nicht
gegeben ist. Lediglich hinsichtlich des Vergleichs mit dem Nominallohnindex ist
ein Indiz für eine Unteralimentation gegeben, da die Besoldungsentwicklung um
mehr als 5 Prozent, nämlich um 5,82 Prozent, hinter der Entwicklung des Nomi-
nallohnindex zurückbleibt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Nominallohn-
index für das Kalenderjahr 2019 noch nicht vorliegt, weshalb bei der Berechnung
der Entwicklung des Nominallohnindex der Steigerungssatz des Jahres 2018 auch
für das Jahr 2019 angesetzt wurde. Bei einer Betrachtung bezogen auf das Kalen-
derjahr 2018 ergibt sich beim Vergleich der Entwicklung des Nominallohnindex
mit der Besoldungsentwicklung eine Differenz von 4,46 Prozent und somit die
Einhaltung dieses Parameters. Angesichts der Überschreitung der 5 Prozent-Gren-
ze um lediglich 0,82 Prozentpunkte bei gleichzeitiger, deutlicher Einhaltung der
vier weiteren Parameter ergibt sich bereits auf dieser ersten Prüfungsstufe, dass
die Besoldung in Baden-Württemberg im Jahr 2019 unter Einbeziehung der Rege-
lungen des Entwurfs des BVAnpGBW 2019/2020/2021 als verfassungskonform
anzusehen ist. Weiterhin sind nach derzeitigem Stand keine weiteren Umstände
bekannt, welche für die Jahre 2020 und 2021 eine höhere Besoldungsanpassung
erforderlich erscheinen lassen. Die Entwicklung der Tarifergebnisse im öffent -
lichen Dienst der Länder ist bis zum Ende der Laufzeit des Tarifabschlusses vom
2. März 2019, also bis zum 30. September 2021, bekannt. Beim Vergleich der
Entwicklung dieser Tarifergebnisse mit der Besoldungsentwicklung gemäß den
Regelungen dieses Gesetzentwurfs ergibt sich für das Jahr 2020 eine Differenz
von 1,69 Prozent und für 2021 von 1,58 Prozent, sodass sich aus der Betrachtung
dieses Parameters für die Jahre 2020 und 2021 kein Indiz für eine Unteralimenta-
tion ergibt. Angesichts der zeitgleichen und gleich hohen linearen Anpassungen
für alle Besoldungsgruppen ergibt sich aus diesem Gesetzentwurf auch für die
Jahre 2020 und 2021 keine Veränderung der Abstände der Besoldungsgruppen
zueinander, sodass auch der vierte Parameter eingehalten wird. Wenngleich die
Besoldungsentwicklung beim Bund und in den anderen Ländern für künftige Jah-
re noch nicht feststeht, kann angesichts des Umstandes, dass die Besoldung in Ba-
den-Württemberg wie oben dargestellt durchgängig über dem Durchschnitt im
Bund und den übrigen Ländern liegt, nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus-
gegangen werden, dass der fünfte Parameter auch in den Jahren 2020 und 2021
eingehalten wird. Derzeit ist nicht bekannt, wie sich der Nominallohnindex und
die Verbraucherpreise in Zukunft entwickeln werden. Die Veränderung des Ver-
braucherpreisindex im Durchschnitt der Monate Januar bis April 2019 liegt ge-
genüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum mit plus 1,7 Prozent leicht unter
der auch für 2019 angesetzten Steigerungsrate des Jahres 2018 (plus 2,1 Prozent),
sodass sich hieraus kein Bedarf für eine höhere Besoldungsanpassung ergibt, zu-
mal die Besoldungsentwicklung im Prüfjahr 2019 deutlich vor der Entwicklung
der Verbraucherpreise liegt. Daten zur Entwicklung des Nominallohnindex in Ba-
den-Württemberg im Jahr 2019 liegen noch nicht vor. Anhaltspunkte, die auf-
grund der noch nicht bekannten Entwicklung der relevanten, volkswirtschaft -
lichen Indizes eine höhere Besoldungsanpassung für die Jahre 2020 und 2021 er-
forderlich erscheinen lassen, sind jedenfalls angesichts obiger Ausführungen nicht
ersichtlich.

Mindestabstand zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Beschluss vom 17. November 2015 
– 2 BvL 19/09 u. a. – in den Randnummern 93 ff. Ausführungen zum Mindestab-
stand der Besoldung zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum aufgenommen.
Danach ist zu prüfen, ob ein solcher Mindestabstand unterschritten wäre, wenn
die Besoldung um weniger als 15 Prozent über dem sozialhilferechtlichen Bedarf
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läge. Das Bundesverfassungsgericht führt weiter aus, dass bei der Berechnung an-
gesichts der seit 1. Januar 2009 bestehenden Pflicht zum Abschluss einer Krank-
heitskostenversicherung die Mindestbeiträge einer Krankheitskostenversicherung
von den Nettobezügen einer Beamtin oder eines Beamten möglicherweise in Ab-
zug zu bringen sein werden. In diesem Zusammenhang könne es auch darauf an-
kommen, so das Bundesverfassungsgericht, ob die Dienstbezüge generell aus -
reichen, um als Alleinverdiener den angemessenen Lebensunterhalt einer vierköp-
figen Familie durchgängig aufzubringen.

Zur Ermittlung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums hat das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Entscheidung zur Alimentation von Beamtinnen und Be-
amten sowie Richterinnen und Richtern mit mehr als zwei Kindern auf den als
Unterrichtung durch die Bundesregierung vorgelegten Bericht vom 2. Februar
1995 über die Höhe des Existenzminimums von Kindern und Familien im Jahr
1996 (Bundestagsdrucksache 13/381) Bezug genommen (vgl. BVerfG, Beschluss
vom 24. November 1998, – 2 BvL 26/91 u. a. –, Rn. 58). Dieser Bericht liegt als
12. Existenzminimumbericht vom 9. November 2018 aktuell auch für das Jahr
2020 vor (Bundestagsdrucksache 19/5400). Der Existenzminimumbericht dient
der Darstellung der steuerlich freizustellenden Beträge; ausgehend von den Rege-
lungen im Sozialrecht wird – typisierend und generalisierend für die Zwecke des
Steuerrechts – ein durchschnittlicher sozialhilferechtlicher Mindestbedarf ermit-
telt. Der hiesige Entwurf greift die dargestellte Berechnungsmethode und die da-
nach ermittelten Durchschnittsbeträge auf. So sind die individuell und altersbe-
dingt differierenden sozialhilferechtlichen Mindestbedarfe als durchschnittliche
Vergleichsgröße auf das Besoldungsrecht übertragbar. Die insoweit vorgenom-
mene Typisierung und Pauschalierung ist auch für die Zwecke des Besoldungs-
rechts zulässig. Der Rückgriff auf die Beträge, die nach der im Existenzmini-
mumbericht dargestellten Methode berechnet werden, dient zudem der Wahrung
der Einheitlichkeit der Rechtsordnung. 

Der Existenzminimumbericht schlüsselt das Existenzminimum nach den im Jahr
2020 geltenden sozialhilferechtlichen Regelsätzen für Partner in Paarhaushalten,
den nach Altersstufen gewichteten Regelsätzen für Kinder, den durchschnittlichen
Bildungs- und Teilhabebedarfen sowie den durchschnittlichen Kosten der Unter-
kunft sowie Heizkosten, jeweils getrennt für Erwachsene und Kinder, im Einzel-
nen auf. Der Bericht enthält auch entsprechende Angaben für das Kalenderjahr
2019. Nachdem das Wohnkostenniveau in Baden-Württemberg über dem durch-
schnittlichen Wohnkostenniveau in ganz Deutschland liegt, wird nachfolgend für
den Ansatz der Bruttokaltmieten ein Aufschlag von 5,8 Prozent vorgenommen.
Dieser Aufschlag ergibt sich aufgrund eines Vergleichs der Ausgaben für Woh-
nungsmieten in Deutschland insgesamt mit den entsprechenden Ausgaben in Ba-
den-Württemberg, jeweils im Jahr 2017 gemäß Angaben des Statistischen Lan-
desamts anhand der Statistik über die Laufenden Wirtschaftsrechnungen.

Dem so ermittelten Betrag des sozialhilferechtlichen Existenzminimums ist die
Bruttobesoldung einschließlich der familienbezogenen Gehaltsbestandteile ab-
züglich der steuerlichen Belastungen zuzüglich des (als Nettobetrag gewährten)
staatlichen Kindergeldes sowie abzüglich der aus dem Nettoeinkommen zu be-
streitenden Kosten für eine unter Berücksichtigung der beamtenrechtlichen Bei-
hilfe abzuschließende private Kranken- und Pflegepflichtversicherung gegenüber-
zustellen. 

Die Kosten einer an den individuellen Beihilfesatz anzupassenden Krankenver -
sicherung sind neben der bestehenden Pflegepflichtversicherung zu berücksichti-
gen, weil das Krankheitsrisiko nur mit einer solchen Versicherung vollständig ab-
gedeckt wird. Dementsprechend ist auch für Beamtinnen und Beamte der Ab-
schluss einer privaten Krankenversicherung seit dem 1. Januar 2009 obligato-
risch. Die Bemessungssätze für Beamtinnen und Beamte des Landes betragen, so-
weit sie nicht der Heilfürsorge unterfallen, 50 Prozent für beihilfeberechtigte Per-
sonen sowie für berücksichtigungsfähige Personen (Ehegatten und Lebenspartner)
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und 80 Prozent für berücksichtigungsfähige Kinder sowie Vollwaisen. Für Beam-
tinnen und Beamte, die bereits am 31. Dezember 2012 einen Beihilfeanspruch im
Geltungsbereich der Beihilfeverordnung des Landes erlangt hatten, betragen die
Bemessungssätze 50 Prozent für beihilfeberechtigte Personen, 70 Prozent für bei-
hilfeberechtigte Personen, die den Familienzuschlag für zwei oder mehr Kinder
erhalten sowie mit dem Eintritt in den Ruhestand, 70 Prozent für berücksichti-
gungsfähige Personen (Ehegatten und Lebenspartner) und 80 Prozent für berück-
sichtigungsfähige Kinder sowie Vollwaisen. Die Höhe der danach für eine Ver -
sicherung anzusetzenden Versicherungsprämie hängt von verschiedenen versiche-
rungsmathematischen Variablen ab. Hierzu gehören im Wesentlichen das zu ver-
sichernde Risiko, das Eintrittsalter beim Versicherungsbeginn, gegebenenfalls
aufgetretene Vorerkrankungen, Altersrückstellungen, in Betracht kommende
Wahlleistungen, Eigenbehalte und Beihilfeergänzungstarife. 

Beim Ansatz der Krankenversicherungsbeiträge sind die dargestellten, schwieri-
gen und auch höchst individuellen Kalkulationen von Krankenversicherungsprä-
mien zu berücksichtigen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.
hat auf Anfrage des Finanzministeriums Baden-Württemberg mit E-Mail-Schrei-
ben vom 11. Dezember 2018 Informationen zu anfallenden Mindestbeiträgen zur
privaten Krankenversicherung inklusive der privaten Pflegepflichtversicherung
übermittelt. Danach ergeben sich für das Jahr 2017 monatliche Beiträge in Höhe
von 236,66 Euro für 30-jährige Erwachsene und 29,46 Euro für Kinder (bezüglich
der Beihilfebemessungssätze für ab dem 1. Januar 2013 erstmals beihilfeberech-
tigte Beamtinnen und Beamte). Der Ansatz für 30-Jährige ist sachgerecht, da die-
ses Alter in Anbetracht der hier maßgeblichen Besoldungsgruppe A 5, Erfah-
rungsstufe 1, den relevanten Personenkreis abbildet. Für den Ansatz im Kalender-
jahr 2019 werden die Beiträge des Jahres 2017 für das Jahr 2018 und für das Jahr
2019 jeweils um 2,9 Prozent angehoben. Dies ist die durchschnittliche Steige-
rungsrate der Beiträge zur privaten Krankenversicherung von Beamtinnen und
Beamten in den Jahren 2000 bis 2017 gemäß dem Map-Report1. Danach ergeben
sich für das Jahr 2019 monatliche Beiträge in Höhe von 250,59 Euro für 30-jähri-
ge Erwachsene und 31,19 Euro für Kinder. Insgesamt sind daher 563,56 Euro für
die hier zu betrachtende vierköpfige Familie anzusetzen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt für das Jahr 2019, dass die durch das Besol-
dungsrecht gewährleistete Alimentation auch in der Eingangsstufe der untersten
Besoldungsgruppe den erforderlichen Abstand zum Grundsicherungsniveau wahrt
(unter Zugrundelegung von Kranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträgen für
ab dem 1. Januar 2013 erstmals beihilfeberechtigte Beamtinnen und Beamte).

_____________________________________

1  Vgl. Map-Report 891; www.map-report.com.
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Die Nettobesoldung liegt um mindestens 15 Prozent über dem sozialhilferecht -
lichen Existenzminimum, sodass eine weitere Prüfung, ob der Mindestabstand
zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum unterschritten sein könnte, nicht er-
forderlich ist. Die Entwicklung des Verhältnisses des verfügbaren Nettoeinkom-
mens zum sächlichen Existenzminimum ist fortlaufend zu beobachten. Dadurch
bleibt gewährleistet, dass das Besoldungsrecht im Land dem verfassungsrechtlich
garantierten Alimentationsgrundsatz weiterhin entspricht.

4. Alternativen

Bei der Übertragung des Tarifergebnisses auf die Besoldung und Versorgung
kommen grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen in Betracht. Dies betrifft
sowohl den Zeitpunkt der Anpassungen als auch deren prozentuale Höhe. Mit der
zeitgleichen und systemgerechten Übertragung des Tarifergebnisses vom 2. März

Beamtin/Beamter  
A 5 Stufe 1 

Existenzminimum  

monatlich monatlich 

Grundgehalt  2.294,91 € 764,00 € Regelbedarf Ehepaar 

Strukturzulage4 22,32 € 576,00 € durchschnittlicher Regelbedarf zwei 
Kinder 

Familienzuschlag4 405,76 € 644,32 € gewichtete durchschnittliche Brutto-
kaltmiete (Ehepaar mit zwei Kindern)  

brutto 2.722,99 € 99,00 € gewichtete durchschnittliche Heizkos-
ten (Ehepaar mit zwei Kindern) 

steuerlicher Abzug 93,66 €  38,00 € gewichtete durchschnittliche Bedarfe 
für Bildung und Teilhabe zwei Kinder 

Kirchensteuer 0,00 € 

Solidaritätszuschlag 0,00 € 

netto 2.629,33 € 

Kindergeld 408,00 €  

private Kranken- und Pflege-
pflichtversicherung 

- 563,56 €

verfügbares Netto 2.473,77 € 2.121,32 € sächliches Existenzminimum 

Mindestalimentationsniveau = 
115 % des Existenzminimums 2.439,52 € 

Besoldungsniveau im Vergleich 
zum Existenzminimum 116,61 % 

_____________________________________

2  Beamtin/Beamter, verheiratet, Ehepartner/in nicht berufstätig, zwei Kinder unter 18 Jahren.
3  Ehepaar mit zwei Kindern unter 18 Jahren nach dem 12. Existenzminimumbericht, vgl. Bun-

destagsdrucksache 19/5400.
4  Nach diesem Gesetzentwurf ab dem 1. Januar 2019 maßgebliche Beträge.
5  Ansatz lt. 12. Existenzminimumbericht: Aus dem Bericht lässt sich für 2019 eine monatliche

Bruttokaltmiete von 7,22 Euro bzw. von 7,25 Euro entnehmen. Der hiesige Ansatz ergibt sich
aus 7,25 Euro für 84 Quadratmeter. Darauf wurden 5,8 Prozent wegen des höheren Mietkosten-
niveaus in Baden-Württemberg aufgeschlagen.

6  Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag: Berechnung anhand der Homepage
www.bmf-steuerrechner.de mit Steuerklasse III unter Berücksichtigung von 2,0 Kinderfreibe-
trägen sowie Beiträgen zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung in Höhe von
563,56 Euro monatlich.

7  Ab dem 1. Juli 2019 maßgebliche Beträge. Auch bei Ansatz der bis zum 30. Juni 2019 gelten-
den Beträge von 388 Euro wird die 115-Prozent-Grenze eingehalten.
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2019 sind insgesamt ausgewogene Regelungen vorgesehen. Zudem werden durch
den vorliegenden Gesetzentwurf die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten
Vorgaben zur Alimentation beachtet. 

5. Nachhaltigkeitscheck

Der Gesetzentwurf betrifft nur dienstrechtliche Belange eines durch das Landes-
besoldungsgesetz Baden-Württemberg und das Landesbeamtenversorgungsgesetz
Baden-Württemberg vorgegebenen Personenkreises. Erhebliche Auswirkungen
auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse ergeben sich so-
mit nicht. Von einem Nachhaltigkeitscheck gemäß Nummer 4.4.4 der VwV Rege-
lungen konnte daher abgesehen werden.

6. Finanzielle Auswirkungen

Die Anpassung 2019 führt im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 zu Mehrausga-
ben im Bereich Besoldung und Versorgung beim Land von rund 444,8 Millionen
Euro. Die Anpassung 2020 führt unter Berücksichtigung der linearen Steigerung
für das Jahr 2019 zu Mehrausgaben im Bereich Besoldung und Versorgung ge-
genüber 2018 von rund 903,8 Millionen Euro beim Land. Die Anpassung führt ab
dem Jahr 2021 unter Berücksichtigung der linearen Steigerungen für die Jahre
2019 und 2020 zu Mehrausgaben im Bereich Besoldung und Versorgung gegen -
über 2018 von rund 1.111,1 Millionen Euro beim Land. 

Die Mehrkosten bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes betragen rund 68,9
Millionen Euro im Jahr 2019, rund 140,1 Millionen Euro im Jahr 2020 und rund
172,2 Millionen Euro ab dem Jahr 2021 – jeweils gegenüber dem Jahr 2018. 

7. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger.

Kosten 2019 2020 2021 
 in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Land 

Personalausgaben Besol-

dung und Versorgung 

rd. 444,8 rd. 903,8 rd. 1.111,1  

Anzahl der erforderlichen 

Neustellen 

Entfällt Entfällt  

Kommunen rd. 68,9 rd. 140,1 rd. 172,2 

Gegenfinanzierung – – – 

strukturelle Mehrbelas-
tung Land rd. 444,8 rd. 903,8 rd. 1.111,1 

bereits etatisiert bzw. 
Vorsorge im Haushalt 

287,0 609,0 939,0 

Entfällt 
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b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht im Landesbereich einmaliger Erfüllungsaufwand
durch den Vollzug des BVAnpGBW 2019/2020/2021 beim Landesamt für Besol-
dung und Versorgung Baden-Württemberg (LBV). Die Grundsatzbereiche für die
Besoldung und für die Versorgung haben umfangreiche fachliche Vorgaben unter
anderem für die Programmierung der edv-technischen Umsetzung der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung zu erstellen und deren Umsetzung zu überprü-
fen. Hierfür werden im Grundsatzbereich Besoldung insgesamt 244 anfallende
Stunden und im Grundsatzbereich Versorgung insgesamt 243 anfallende Stunden
von Beschäftigten des gehobenen Dienstes veranschlagt. Für die notwendigen
Programmierarbeiten durch Beschäftigte des gehobenen Dienstes fallen bezüglich
der Besoldung 211 Stunden und bezüglich der Versorgung 239 Stunden an. Die
notwendigen Tests der edv-technischen Umsetzung verursachen für den Besol-
dungsbereich einen zeitlichen Aufwand von zwei Stunden durch Beschäftigte des
gehobenen Dienstes sowie von 609 Stunden durch Beschäftigte des mittleren
Dienstes. Im Versorgungsbereich verursachen die Testarbeiten einen zeitlichen
Aufwand von 560 Stunden durch Beschäftigte des mittleren Dienstes. 

Insgesamt ergibt sich danach ein Aufwand in Höhe von 939 Stunden durch Be-
schäftigte des gehobenen Dienstes und von 1.169 Stunden durch Beschäftigte des
mittleren Dienstes. Nach der „Lohnkostentabelle Verwaltung“ im maßgeblichen
Leitfaden des Statistischen Bundesamtes sind bei der Ermittlung des Erfüllungs-
aufwandes für den gehobenen Dienst Lohnkosten in Höhe von 40,80 Euro pro
Stunde und für den mittleren Dienst in Höhe von 31,40 Euro pro Stunde zu
berücksichtigen. Für die Verwaltung ist daher beim LBV mit einem einmaligen
Personalaufwand in Höhe von rund 75.000 Euro zu rechnen (939 Stunden mal
40,80 Euro pro Stunde zuzüglich 1.169 Stunden mal 31,40 Euro pro Stunde).

8. Sonstige Kosten für Private 

Keine.

B. Einzelbegründung

1. Zu Artikel 1 (Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen
in Baden-Württemberg 2019/2020/2021)

Zu § 1 (Geltungsbereich)

Die Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Gesetzes und den Empfängerkreis.
Sowohl der Geltungsbereich als auch der Kreis der Empfängerinnen und Empfän-
ger sind mit dem des Anpassungsgesetzes 2017/2018 identisch. 

Zu § 2 (Besoldungsanpassung 2019)

Zu Absatz 1

Nach dieser Vorschrift erhöhen sich die Grundgehaltssätze, die zu dynamisieren-
den Leistungsbezüge im Bereich der W-Besoldung, die Beträge des Familienzu-
schlages, die Amtszulagen, die Strukturzulage und die Vergütungssätze der Mehr-
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arbeitsvergütung zum 1. Januar 2019 jeweils um 3,2 Prozent. Die Anwärtergrund-
beträge werden um jeweils 50 Euro erhöht. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 ist geregelt, dass auch die dort unter den Nummern 1 bis 3 angeführ-
ten Besoldungsbestandteile nach altem Recht, die übergangsweise fortgelten, 
linear um 3,2 Prozent angepasst werden sollen. 

Zu § 3 (Besoldungsanpassung 2020)

Die Regelungen in § 3 sind mit Ausnahme des Zeitpunktes der Wirksamkeit der
linearen Anpassung (1. Januar 2020 anstelle des 1. Januar 2019) mit den Regelun-
gen des § 2 identisch. Die Einzelbegründung zu § 2 gilt daher zu § 3 entsprechend.

Zu § 4 (Besoldungsanpassung 2021)

Die Regelungen in § 4 sind mit Ausnahme des Zeitpunktes der Wirksamkeit der
linearen Anpassung (1. Januar 2021 anstelle des 1. Januar 2019) sowie des Pro-
zentsatzes der linearen Anpassung (1,4 Prozent anstelle von 3,2 Prozent) mit den
Regelungen des § 2 identisch. Die Einzelbegründung zu § 2 gilt daher zu § 4 ent-
sprechend.

Zu § 5 (Versorgungsanpassung 2019)

Zu Absatz 1 und 2

Die Vorschrift beinhaltet die Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3,2 Prozent
entsprechend der Erhöhung der Besoldungsanpassung nach § 2. Die Vorschrift er-
fasst auch Fälle der §§ 102 Absatz 1 und 103 Absatz 1 LBeamtVGBW.

Zu Absatz 3 und 4

In Absatz 3 und 4 wird zudem klargestellt, dass die aufgrund der Integration der
Sonderzahlungen bedingten Anpassungen der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
durch die Faktoren 0,984 und 0,96 bei jeder Erhöhung der Versorgung weiterhin
anzuwenden sind. Dies gewährleistet, dass Empfängerinnen und Empfänger von
Versorgungsbezügen nur eine in die Grundgehaltstabelle integrierte Sonderzah-
lung von 30 Prozent und die Empfängerinnen und Empfänger von Übergangsgeld
keine Sonderzahlung erhalten.

Zu Absatz 5

Absatz 5 führt eine entsprechende Regelung in vorangegangenen Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetzen fort.

Zu Absatz 6

Der Ausgleichsbetrag nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW wird ent -
sprechend der bisherigen Rechtslage nicht dynamisiert.
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Zu § 6 (Versorgungsanpassung 2020)

Die Regelungen in § 6 sind mit den Regelungen des § 5 identisch. Die Einzelbe-
gründung zu § 5 gilt daher zu § 6 entsprechend.

Zu § 7 (Versorgungsanpassung 2021)

Die Regelungen in § 7 sind mit Ausnahme des Prozentsatzes der linearen Anpas-
sung (1,4 Prozent anstelle von 3,2 Prozent) mit den Regelungen des § 5 identisch.
Die Einzelbegründung zu § 5 gilt daher zu § 7 entsprechend.

Zu § 8 (Anpassung des Alters- und Hinterbliebenengeldes 2019/2020/2021)

Die Vorschrift bezieht das Alters- und Hinterbliebenengeld bei der linearen Er-
höhung der Bezüge mit ein.

Zu § 9 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung 2019)

Zu Absatz 1

Der Kürzungsbetrag nach § 13 Absatz 2 Satz 2 ist zu dynamisieren. Ebenso ist bei
der Berechnung des Kapitalbetrags nach § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
eine Dynamisierung zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt die Anwendung des Absatzes 1 auf das Altersgeld.

Zu § 10 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung 2020)

Die Begründung zu § 9 gilt sinngemäß.

Zu § 11 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung 2021)

Die Begründung zu § 9 gilt sinngemäß.

2. Zu Artikel 2 (Änderungen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg)

Die im Anhang 1 dieses Gesetzentwurfes enthaltenen Anlagen 6 bis 13 und 15
enthalten die ab dem 1. Januar 2019 geltenden Besoldungstabellen für die Grund-
gehaltssätze, die Anwärtergrundbeträge, den Familienzuschlag, die Amtszulagen
und Strukturzulage sowie für die Mehrarbeitsvergütung.

3. Zu Artikel 3 (Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg)

Die Zulagen für Sonn- und Feiertagsdienst und für Dienst an den Samstagen vor
Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres
nach 12 Uhr sollen mit Wirkung vom 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent angehoben
werden. Diese Zulagen wurden schon bisher, zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 7. November 2017 (GBl. S. 565, 568), regelmäßig linear angepasst.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6493

54

4. Zu Artikel 4 (Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)

Der Kinderzuschlag und Kindererziehungsergänzungszuschlag nach §§ 66, 94
LBeamtVGBW, der Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag nach §§ 67, 95
LBeamtVGBW sowie die Kürzungsbeträge nach § 101 Absatz 5 LBeamtVGBW
werden linear angepasst.

5. Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)

Die im Anhang 2 dieses Gesetzentwurfs enthaltenen Anlagen 6 bis 13 und 15 er-
setzen die bisherigen Anlagen 6 bis 13 und 15 in der Fassung des Artikels 2 die-
ses Gesetzentwurfs. Die neuen Anlagen enthalten die ab dem 1. Januar 2020 gel-
tenden Besoldungstabellen für die Grundgehaltssätze, die Anwärtergrundbeträge,
den Familienzuschlag, die Amtszulagen und Strukturzulage sowie für die Mehrar-
beitsvergütung.

6. Zu Artikel 6 (Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-
Württemberg)

Zu Nummer 1

Die zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes angehobenen Zulagen sollen zum 
1. Januar 2020 nochmals um 3,2 Prozent angehoben werden.

Zu Nummer 2

Die Zulage für Tauchertätigkeit soll zum 1. Januar 2020 um 12 Prozent angeho-
ben werden. Diese Zulage wurde zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Ju-
li 2015 (GBl. S. 663, 665) mit Wirkung vom 1. März 2015 angehoben. Die Anhe-
bung zum 1. Januar 2020 berücksichtigt die in der Zwischenzeit erfolgten linearen
Anpassungen, die – entsprechend der Regelung für Tarifbeschäftigte – erst dann
mit einem Anpassungssatz von 12 Prozent auf die Zulage für Tauchertätigkeit
übertragen werden, wenn sich die Besoldung allgemein um mindestens 12 Pro-
zent erhöht hat.

7. Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba-
den-Württemberg in 2020)

Die Begründung zu Artikel 4 gilt sinngemäß.

8. Zu Artikel 8 (Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)

Die im Anhang 3 dieses Gesetzentwurfs enthaltenen Anlagen 6 bis 10, 12, 13 und
15 ersetzen die bisherigen Anlagen 6 bis 10, 12, 13 und 15 in der Fassung des
Artikels 5 dieses Gesetzentwurfs. Die neuen Anlagen enthalten die ab dem 1. Ja-
nuar 2021 geltenden Besoldungstabellen für die Grundgehaltssätze, den Familien-
zuschlag, die Amtszulagen und Strukturzulage sowie für die Mehrarbeitsvergü-
tung.
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9. Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-
Württemberg)

Die zuletzt durch Artikel 6 Nummer 1 dieses Gesetzes angehobenen Zulagen sol-
len zum 1. Januar 2021 nochmals um 1,4 Prozent angehoben werden.

10. Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Baden-Württemberg in 2021)

Die Begründung zu Artikel 4 gilt sinngemäß.

11. Zu Artikel 11 (Berechnungsvorschriften)

Die Vorschrift entspricht den Rundungsregelungen in § 4 Absatz 4 LBesGBW so-
wie § 3 Absatz 8 LBeamtVGBW.

12. Zu Artikel 12 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. Es soll
rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft treten, weil zu diesem Zeitpunkt die An-
passung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge des Jahres 2019 erfolgen soll.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt das Inkrafttreten hinsichtlich der Besoldungs- und Versorgungs-
anpassung im Jahr 2020 zum 1. Januar 2020.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt das Inkrafttreten hinsichtlich der Besoldungs- und Versorgungs-
anpassung im Jahr 2021 zum 1. Januar 2021. 

C. Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsver-
bände sowie der kommunalen Landesverbände im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens nach § 89 Absatz 2 und § 90 LBG

Das Finanzministerium hat zu dem Gesetzentwurf die erforderlichen Anhörungs-
und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Zeitgleich wurde der Gesetzentwurf in
das Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt und konnte
dort von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. Kommentare wur-
den im Beteiligungsportal nicht abgegeben.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich folgende Organisationen zum
Gesetzentwurf geäußert:

–  BBW Beamtenbund Tarifunion

–  Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Württemberg

–  Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Baden-Württemberg

–  Städtetag Baden-Württemberg

–  Gemeindetag Baden-Württemberg

–  Landkreistag Baden-Württemberg
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Der Gemeindetag Baden-Württemberg und der Städtetag Baden-Württemberg ha-
ben mitgeteilt, dass eine Stellungnahme nicht abgegeben werde beziehungsweise
dass zu den geplanten Anpassungen keine Anmerkungen bestünden. Der Land-
kreistag Baden-Württemberg hat mitgeteilt, dass die inhalts- und zeitgleiche
Übertragung der Tarifergebnisse auf den Beamtenbereich einer langjährigen For-
derung der Landkreise in Baden-Württemberg entspreche und daher der Gesetz-
entwurf ausdrücklich begrüßt werde. Zum Erfüllungsaufwand wurde von dort
mitgeteilt, dass den Städten, Gemeinden und Landkreisen kein nennenswerter Er-
füllungsaufwand entstünde, da die IT-technische Umsetzung durch Dienstleister
erfolge, welche den Umstellungsaufwand nicht gesondert in Rechnung stellen
würden.

Von den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände, die sich
im Rahmen der Anhörung geäußert haben, wurde die zeitgleiche und systemge-
rechte Übertragung des Tarifergebnisses ausdrücklich begrüßt. Vereinzelt wurde
kritisiert, dass bestimmte strukturelle Maßnahmen des Tarifabschlusses nicht
durch zusätzliche lineare Anpassungen auf die Besoldung und Versorgung über-
tragen werden sollen und dass keine höhere lineare Anpassung durch Gewährung
eines sogenannten „Baden-Württemberg-Bonus“ erfolgt. Ferner wurde gefordert,
die Besoldung in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 7 deutlich anzuheben und
insbesondere die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 durch deren Überführung in
die Besoldungsgruppe A 7 abzuschaffen. Zudem wurden unter anderem eine An-
hebung bestimmter Erschwerniszulagenbeträge und die Schaffung neuer Zulagen-
tatbestände gefordert. Die Einzelheiten der Stellungnahmen sowie deren Bewer-
tung durch die Landesregierung sind in der nachfolgenden Synopse angegeben. 

Der Normenkontrollrat wurde nach Maßgabe der VwV Regelungen bei der
Durchführung des Anhörungsverfahrens beteiligt. Er hat den Gesetzentwurf ge-
prüft und im Rahmen seines Regierungsauftrags keine Einwände gegen die Dar-
stellung der Regelungsfolgen erhoben. Die Änderungsvorschläge des Normenprü-
fungsausschusses zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs wurden, soweit aus
fachlicher Sicht möglich und zweckdienlich, weitgehend berücksichtigt.
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NORMENKONTROLLRAT BADEN-WÜRTTEMBERG 

   
  22. Mai 2019 

Seite 1 von 2 
 

 
   Stellungnahme des Normenkontrollrats Baden-Württemberg 

gemäß Nr. 6.1 VwV NKR BW 
 

Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 
in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 (BVAnpGBW 2019/2020/2021) 
NKR-Nummer 178/2018, Ministerium für Finanzen 
 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat den Entwurf des oben genannten Regelungs-
vorhabens geprüft. 
 
I.  Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  
 Kein Erfüllungsaufwand  

 
Wirtschaft  

 Kein Erfüllungsaufwand 

 
Verwaltung (Land/Kommunen)  
Einmaliger Erfüllungsaufwand ca. 75.000 Euro 

 

 
II. Im Einzelnen 
 
Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 sollen die Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2019, 
2020 und 2012 angepasst werden. Die Dienst- und Versorgungsbezüge sollen zum 1. Januar 
2019 um 3,2 Prozent, zum 1. Januar 2020 um weitere 3,2 Prozent und zum 1. Januar 2021 
um weitere 1,4 Prozent erhöht werden. Die Anwärtergrundbeträge sollen zum 1. Januar 2019 
um 50 Euro und zum 1. Januar 2020 um weitere 50 Euro erhöht werden. 
 
 
 
II.1. Erfüllungsaufwand 
 
 
II.1.1.  Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft 
 
Durch das vorliegende Gesetz entsteht weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die 
Wirtschaft ein Erfüllungsaufwand. 
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II.1.2.  Verwaltung (Land/Kommunen) 
 
Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 75.000 Euro beim Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg.  
 
Die Grundsatzbereiche für die Besoldung und Versorgung haben umfangreiche fachliche Vor-
gaben unter anderem für die Programmierung der edv-technischen Umsetzung der Be-
soldungs- und Versorgungsanpassung zu erstellen und deren Umsetzung zu überprüfen. 
Außerdem sind Programmierarbeiten und notwendige Tests der edv-technischen Umsetzung 
durchzuführen. Dadurch entsteht ein Aufwand von 939 Stunden durch Beschäftigte des ge-
hobenen Dienstes und von 1.169 Stunden durch Beschäftigte des mittleren Dienstes. Nach 
der „Lohnkostentabelle Verwaltung“ im maßgeblichen Leitfaden des Statistischen Bundesam-
tes betragen die Lohnkosten bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes für den gehobenen 
Dienst 40,80 Euro pro Stunde und für den mittleren Dienst in Höhe von 31,40 Euro anzuset-
zen. Dadurch entsteht ein Personalaufwand von rund 75.000 Euro. 
 

 
II.2. Nachhaltigkeitscheck 
 
Vom Nachhaltigkeitscheck ist im Ganzen abgesehen worden, da erhebliche Auswirkungen 
nicht zu erwarten sind. 
 
  
III. Votum 
 
Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens nachvollziehbar dargestellt. 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg erhebt im Rahmen seines Regierungsauftrags 
keine Einwände gegen die Darstellung der Regelungsfolgen. 
 
 
 
 
 
Dr. Gisela Meister-Scheufelen Prof. Dr. Gisela Färber 
Vorsitzende Berichterstatterin 
 
 
Verzeichnis der Abkürzungen 

VwV NKR BW  Verwaltungsvorschrift für den Normenkontrollrat Baden-Württemberg  
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